
Satzung über die Straßenreinigung
im Gebiet der Gemeinde Starkenberg

vom 24.01.2013
– Straßenreinigungssatzung –

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO) und des § 49 des Thüringer Straßengesetzes
(ThürStrG) in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat
der Gemeinde Starkenberg in seiner Sitzung am 08.01.2013 fol-
gende Satzung beschlossen:

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§ 1 - Übertragung der Reinigungspflicht
(1) Die Verpflichtung zur Reinigung der öffentlichen Straßen

nach § 49 Abs. 1 bis 3 ThürStrG wird nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen auf die Eigentümer und Besitzer der
durch öffentliche Straßen erschlossenen, bebauten und un-
bebauten Grundstücke übertragen.

(2) Der Gemeinde/Stadt verbleibt die Verpflichtung zur Reini-
gung für die Fahrbahn, die Überwege und die Straßenrinnen
und Einflußöffnungen der Straßenkanäle der in der Anlage
1 aufgeführten Straßen (Straßenabschnitte).

(3) Soweit die Gemeinde nach Abs. 2 verpflichtet bleibt, übt sie
die Reinigungspflicht als öffentlich-rechtliche Aufgabe aus.

§ 2 - Gegenstand der Reinigungspflicht
(1) Zu reinigen sind: 

a) innerhalb der geschlossenen Ortslage (§ 5 Abs. 1 Satz 2
ThürStrG) alle öffentlichen Straßen,

b) außerhalb der geschlossenen Ortslage die öffentlichen
Straßen/Straßenabschnitte, an die bebaute Grundstücke
angrenzen (§ 49 Abs. 2 ThürStrG) und die in der Anlage
2 zu dieser Satzung aufgeführt sind.

(2) Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf:
a) die Fahrbahnen einschließlich Radwege, Mopedwege

und Standspuren,
b) die Parkplätze,
c) die Straßenrinnen und Einflußöffnungen der Straßen-

kanäle
d) die Gehwege und Schrammborde,
e) Grünflächen, Böschungen, Stützmauern und ähnliches,
f) die Überwege.

(3) Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die für den Fußgän-
gerverkehr ausdrücklich bestimmten und äußerlich von der
Fahrbahn abgegrenzten Teile der Straße, ohne Rücksicht
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Starkenberg auf ihren Ausbauzustand und auf die Breite der Straße (z.B.
Bürgersteige, unbefestigte Gehwege, Seitenstreifen) sowie
räumlich von einer Fahrbahn getrennte selbständige Fuß-
wege. Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und
in verkehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Geh-
wege nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von
1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.
Sicherheitsstreifen bis 0,5 m, sog. Schrammborde, sind
keine Gehwege im Sinne dieser Satzung.

(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte
übrige Straßenoberfläche, also neben den dem Fahrverkehr
dienenden Teilen der Straße insbesondere auch die Trenn-
streifen, befestigten Seitenstreifen, Standspuren, die Bank-
ette, sowie die von Gehwegen abgegrenzten Radwege.

(5) Überwege sind die als solche besonders gekennzeichneten
Überwege für den Fußgängerverkehr sowie die Überwege
an Straßenkreuzungen und Einmündungen in Verlängerung
der Gehwege.

(6) Grünflächen im Sinne dieser Satzung sind alle begrünten
Flächen, die sich zwischen Gehweg, Radweg oder kombi-
niertem Geh- und Radweg und der Grundstücksgrenze der
Anliegergrundstücke befinden. Bei einer Mischverkehrsflä-
che (ohne Gehweg, Radweg oder kombinierten Geh- und
Radweg) gelten als Grünfläche alle begrünten Flächen zwi-
schen der Fahrbahn und der Grundstücksgrenze der Anlie-
gergrundstücke. Die Art der Gestaltung der Grünfläche (Ra-
senfläche, Pflanzenbewuchs, u.a) spielt bei der Einordnung
als reinigungspflichtige Fläche keine Rolle.

§ 3 - Verpflichtete
(1) Verpflichtete im Sinne dieser Satzung für die in § 1 bezeich-

neten Grundstücke sind die Eigentümer, Erbbauberechtig-
ten, Wohnungseigentümer, Nießbraucher nach §§ 1030 ff
BGB, Wohnungsberechtigten nach § 1093 BGB sowie son-
stige zur Nutzung des Grundstückes dinglich Berechtigte,
denen - abgesehen von der oben erwähnten Wohnungsbe-
rechtigung - nicht nur eine Grunddienstbarkeit oder eine be-
schränkt persönliche Dienstbarkeit zusteht.

(2) Gleiches gilt für sonstige Besitzer, die das Grundstück ge-
brauchen, wenn sie die durch diese Satzung begründeten
Verpflichtungen vertraglich übernommen haben und wenn
dazu die Gemeinde/Stadt ihre jederzeit frei widerrufliche Ge-
nehmigung erteilt hat.

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichteten haben in ge-
eigneter Weise Vorsorge zu treffen, daß die ihnen nach die-
ser Satzung auferlegten Verpflichtungen ordnungsgemäß
von einem Dritten erfüllt werden, wenn sie das Grundstück
nicht oder nur unerheblich selbst nutzen. Name u. Anschrift
des Dritten sind der Gemeinde umgehend mitzuteilen.

(4) Verpflichtete nach Absatz 1 können nur dann in Anspruch
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genommen werden, wenn die Reinigungspflicht gegenüber
Verpflichteten nach Absatz 2 nicht durchsetzbar ist.

(5) Liegen mehrere Grundstücke hintereinander zur sie er-
schließenden Straße, so bilden das an die Straße angren-
zende Grundstück (Vorderliegergrundstück) und die dahin-
terliegenden Grundstücke (Hinterliegergrundstücke) eine
Straßenreinigungseinheit. Hinterliegergrundstücke sind je-
doch nur solche Grundstücke, die nicht selbst an die öffent-
liche Straße oder einen öffentlichen Weg angrenzen. Die
Grundstücke bilden auch dann eine Straßenreinigungsein-
heit, wenn sie durch mehrere Straßen erschlossen werden.
Hintereinander zur sie erschließenden Straße liegen Grund-
stücke dann, wenn sie mit der Hälfte oder mehr ihrer dieser
Straße zugekehrten Seite hinter dem Vorderliegergrund-
stück liegen.
Die Eigentümer und Besitzer der zur Straßenreinigungsein-
heit gehörenden Grundstücke sind abwechselnd reinigungs-
pflichtig. Die Reinigungspflicht wechselt von Woche zu Wo-
che. Sie beginnt jährlich neu mit dem ersten Montag eines
jeden Jahres bei dem Verpflichteten des Vorderliegergrund-
stückes, fortfahrend in der Reihenfolge der dahinterliegen-
den Grundstücke.

§ 4 - Umfang der Reinigungspflicht
Die Reinigungspflicht umfaßt:
a) die allgemeine Straßenreinigung (§§ 5 bis 8) und
b) den Winterdienst (§§ 9 und 10).

II. ALLGEMEINE STRASSENREINIGUNG

§ 5 - Umfang der allgemeinen Straßenreinigung
(1) Die ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile)

sind regelmäßig und so zu reinigen, daß eine Störung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, insbesondere eine Ge-
sundheitsgefährdung, infolge Verunreinigung der Straße aus
ihrer Benutzung oder durch Witterungseinflüsse vermieden
oder beseitigt wird. Ausgebaut im Sinne dieser Satzung sind
Straßen (Straßenabschnitte, Straßenteile), wenn sie mit ei-
ner festen Decke (Asphalt, Beton, Pflaster, Platten, Teer
oder einem in ihrer Wirkung ähnlichen Material) versehen
sind.

(2) Bei nicht ausgebauten Straßen (Straßenabschnitte, Stra-
ßenteile) oder Straßen mit wassergebundener Decke um-
faßt die Reinigung nur das Beseitigen von Fremdkörpern,
groben Verunreinigungen, Laub, Schlamm oder ähnlichem.

(3) Der Staubentwicklung beim Straßenreinigen ist durch Be-
sprengen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere
Umstände entgegenstehen (z.B. ausgerufener Wassernot-
stand).

(4) Bei der Reinigung sind solche Geräte zu verwenden, die die
Straße nicht beschädigen.

(5) Der Straßenkehricht ist sofort zu beseitigen. Er darf weder
Nachbarn, noch Straßensinkkästen, sonstigen Entwässe-
rungsanlagen, offenen Abwässergräben, öffentlich aufge-
stellten Einrichtungen (z.B. Papierkörbe, Glas- und Papier-
sammelcontainer) und öffentlich unterhaltenen Anlagen (z.B.
Gruben, Gewässer usw.) zugeführt werden.

§ 6 - Reinigungsfläche
(1) Die zu reinigende Fläche erstreckt sich vom Grundstück aus

in der Breite, in der es zu einer oder mehreren Straßen hin
liegt, bis zur Mitte der Straße. Bei Eckgrundstücken vergrö-
ßert sich die Reinigungsfläche bis zum Schnittpunkt der
Straßenmitten. Bei Plätzen ist außer dem Gehweg und der
Straßenrinne ein 4 m breiter Streifen - vom Gehwegrand in
Richtung Fahrbahn bzw. Platzmitte - zu reinigen.

(2) Hat die Straße vor einem Grundstück eine durch Mittelstrei-
fen oder ähnliche Einrichtungen getrennte Fahrbahn, so hat

der Verpflichtete die gesamte Breite der seinem Grundstück
zugekehrten Fahrbahn zu reinigen.

§ 7 - Reinigungszeiten
(1) Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den nor-

malen Rahmen übersteigende Verschmutzung) ein soforti-
ges Räumen notwendig machen, sind die Straßen durch die
nach § 3 Verpflichteten nach dem jeweiligen Bedarf, min-
destens aber einmal monatlich zu reinigen.

(2) Darüber hinaus kann die Gemeinde/Stadt bestimmen, daß
in besonderen Fällen (Veranstaltungen, Volks- und Heimat-
feste, Umzüge und ähnliches) einzelne Straßen zusätzlich
gereinigt werden müssen. Derartige Verpflichtungen sind öf-
fentlich bekannt zu machen.

(3) Die Reinigungspflicht des Verursachers nach § 17 Abs. 1
Thüringer Straßengesetz, § 7 Abs. 1 Bundesfernstraßenge-
setz und § 32 Abs. 1 Straßenverkehrsordnung bleibt unbe-
rührt.

§ 8 - Öffentliche Straßenreinigung
(1) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten entsprechend

auch für die allgemeine Reinigung der Straßenteile (§ 2 Abs.
2 Buchst. a bis c und f) der in einem Verzeichnis als Anlage
1 zu dieser Satzung aufgeführten Straßen und für die Rei-
nigungspflicht für die Überwege dieser Straßen.

(2) Die Eigentümer der durch diese Straßen erschlossenen
Grundstücke (§ 3) haben das Recht und die Pflicht, sich der
öffentlichen Straßenreinigung zu bedienen (Anschluß- und
Benutzungszwang).

III. WINTERDIENST

§ 9 - Schneeräumung
(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht haben die

Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Zugänge zu
Überwegen vor ihren Grundstücken in einer solchen Breite
von Schnee zu räumen, daß der Verkehr nicht mehr als un-
vermeidbar beeinträchtigt wird.
Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in ver-
kehrsberuhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege
nicht vorhanden sind, gilt als Gehweg ein Streifen von
1,5 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.
Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigen-
tümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen
Grundstücke als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf
der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grund-
stücke zum Winterdienst auf diesem Gehweg verpflichtet. In
Jahren mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Be-
sitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, in
Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder Besit-
zer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befind-
lichen Grundstücke verpflichtet.
Die in Frage kommenden Gehwegfläche bestimmt sich nach
§ 6 Abs. 1 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden
Grundstücken deren Grundstücksbreite auf die Gehweg-
seite zu projizieren ist.
Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem
Gehweg gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind
die Eigentümer oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflich-
tet, zusätzlich zu der vorstehend festgelegten Gehwegfläche
auch den Teil des Gehweges von Schnee zu räumen, der
gegenüber der einmündenden Straße liegt, und zwar jeweils
bis zur gedachten Verlängerung der Achse der einmünden-
den Straße.

(2) Die von Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken
müssen so aufeinander gestimmt sein, daß eine durchge-
hende benutzbare Gehwegfläche gewährleistet ist. Der spä-
ter Räumende muß sich insoweit an die schon bestehende



Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken bzw. Über-
wegrichtung vom gegenüberliegenden Grundstück anpas-
sen.

(3) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und
zum Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 1,5
Meter zu räumen.

(4) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - so-
weit möglich und zumutbar - zu lösen und abzulagern.

(5) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigen-
den Schnees und der Eisstücke auf Flächen außerhalb des
Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der
Schnee auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, daß
der Verkehr und vor allem auch die Räumfahrzeuge mög-
lichst wenig beeinträchtigt werden.

(6) Die Abflußrinnen müssen bei Tauwetter von Schnee freige-
halten werden.

(7) Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflich-
tungen gelten für die Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr. Sie sind
bei Schneefall jeweils unverzüglich durchzuführen.

§ 10 - Beseitigung von Schnee- und Eisglätte
(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten die Geh-

wege, die Zugänge zu Überwegen, die Zugänge zur Fahr-
bahn und zum Grundstückseingang derart und so rechtzeitig
zu bestreuen, daß Gefahren nach allgemeiner Erfahrung
nicht entstehen können. Dies gilt auch für „Rutschbahnen“.
In Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen fin-
det § 9 Abs. 1 Satz 2 Anwendung. Bei Straßen mit einseiti-
gem Gehweg findet für die Beseitigung von Schnee- u. Eis-
glätte die Regelung des § 9 Abs. 1 Sätze 3 ff. Anwendung.

(2) Bei Eisglätte sind Bürgersteige grundsätzlich in voller Breite
und Tiefe, Zugänge zur Fahrbahn u. zu Überwegen in einer
Breite von 1,5 m abzustumpfen. Noch nicht vollständig aus-
gebaute/fertiggestellte Gehwege müssen in einer Mindest-
tiefe von 1,5 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze be-
ginnend, abgestumpft werden. § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 9 zu räumende Flä-
che abgestumpft zu werden.

(4) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches
abstumpfendes Material zu verwenden. Asche darf zum Be-
streuen nur in dem Umfang und in der Menge verwendet
werden, daß eine übermäßige Verschmutzung der Geh- und
Überwege nicht eintritt. Salz darf nur in geringen Mengen
zur Beseitigung festgetretener Eis- und Schneerückstände
verwendet werden. Die Rückstände müssen nach ihrem
Auftauen sofort beseitigt werden.

(5) Auftauendes Eis auf den in den Abs. 2 und 3 bezeichneten
Flächen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift
des § 9 Abs. 5 zu beseitigen.

(6) Beim Abstumpfen und Beseitigen von Eisglätte dürfen nur
solche Hilfsmittel verwendet werden, die die Straßen nicht
beschädigen.

(7) § 9 Abs. 7 gilt entsprechend.

IV. SCHLUSSVORSCHRIFTEN

§ 11 - Ausnahmen
Befreiungen von der Verpflichtung zur Reinigung der Straße
können ganz oder teilweise nur dann auf besonderen Antrag er-
teilt werden, wenn auch unter Berücksichtigung des allgemei-
nen Wohles die Durchführung der Reinigung dem Pflichtigen
nicht zugemutet werden kann.

§ 12 - Ordnungswidrigkeiten
(1) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Vor-

schriften dieser Satzung können gemäß § 19 Abs. 2 und
§ 19 Abs. 1 S. 4 und 5 ThürKO in Verbindung mit § 17 des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer

Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Zuständige
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 OWiG ist die Ver-
waltungsgemeinschaft „Altenburger Land“.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen den §§ 5 und 6 der Reinigung der Straßen nicht

oder nicht vollständig nachkommt,
2. entgegen § 7 die Reinigung nicht anlassbezogen bzw.

turnusgemäß durchführt,
3. entgegen den §§ 9 und 10 der Beseitigung von Schnee,

Schnee- und Eisglätte nicht, nicht rechtzeitig oder nicht
vollständig nachkommt.

§ 13 - Zwangsmaßnahmen
(1) Die Vollstreckung der nach dieser Satzung ergangenen Ver-

waltungsverfügungen erfolgt nach dem Thüringer Verwal-
tungszustellungs- u. Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) in
der jeweils aktuellen Fassung mittels Ersatzvornahme auf
Kosten des Verpflichteten oder Festsetzung eines Zwangs-
geldes. Das Zwangsgeld kann wiederholt werden.

§ 14 - Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungssatzung der Gemein-

de Starkenberg vom 13.11.2009 außer Kraft.

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -

Satzung über Sondernutzungen 
an öffentlichen Straßen im Gebiet der 

Gemeinde Starkenberg vom 24.01.2013
– Sondernutzungssatzung –

Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO), der §§ 18 und 21 des Thüringer Straßengesetzes
(ThürStrG) u. des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG)
hat der Gemeinderat der Gemeinde Starkenberg in seiner Sit-
zung am 08.01.2013 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Geltungsbereich
(1) Gegenstand dieser Satzung sind Sondernutzungen an den

Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen der Gemeinde Star-
kenberg innerhalb und außerhalb der geschlossenen Orts-
lage, außerdem an Ortsdurchfahrten von Landes- und Kreis-
straßen.

(2) Sonstige Straßen im Sinne von § 3 Abs. 1 Ziff. 4 ThürStrG
und Wege, die ausschließlich der Bewirtschaftung land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke dienen (Wirtschaftswege),
sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Satzung.

§ 2 - Erlaubnisbedürftige Sondernutzung
(1) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedarf

der Gebrauch der in § 1 genannten Straßen, Wege und
Plätze über den Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung)
der Erlaubnis der Gemeinde Starkenberg.

(2) Sondernutzungen dürfen erst dann ausgeübt werden, wenn
dafür eine Erlaubnis erteilt ist.

(3) Sondernutzungen im Sinne dieser Bestimmungen sind ins-
besondere:
1. Aufgrabungen,
2. Verlegung privater Leitungen,
3. Aufstellung von Gerüsten, Masten, Bauzäunen, Bauhüt-

ten, Bauwagen, Baumaschinen und -geräten, Fahnen-
stangen, Containern, Kranen,

4. Lagerung von Maschinen und Materialien aller Art, Bau-
schutt und sonstigen Gegenständen,

2. März 2013                                             Amtsblatt der VG „Altenburger Land“ Seite 3



5. Aufstellung von Tischen, Stühlen, Behältnissen, Ver-
kaufsbuden, -ständen, -tischen und -wagen, Vitrinen,
Schaukästen, Warenständern, Warenautomaten, Wer-
beausstellungen, Werbewagen, Plakatträgern (Werbe-
tafeln), Informationsständen, Zelten,

6. Freitreppen, ausgenommen die in § 6 Abs. 1 Nr. 10 ge-
nannten Fälle,

7. Licht-, Luft- u. Einwurfschächte und ähnliche Öffnungen,
soweit sie mehr als 50 cm tief in die öffentliche Straße,
den öffentlichen Weg oder Platz hineinragen,

8. Werbeanlagen aller Art, z. B. Schilder, Schaukästen, Vi-
trinen, Plakatsäulen und -tafeln sowie Warenautomaten,
die innerhalb einer Höhe von 2,50 m über dem Erdbo-
den angebracht sind und mehr als 30 cm in den öffent-
lichen Verkehrsraum (Gehweg) hineinragen,

9. zeitliche begrenzte Werbeanlagen (höchstens 4 Wo-
chen) über Gehwegen und / oder Straßen z.B. für Ver-
anstaltungen, Aus- und Schlussverkäufe, Oster- und
Weihnachtszeit (Spruchbänder, Lichterketten, Girlan-
den, Bilder u. a.),

10. Plakattafeln zum Anbringen an Lichtmasten zu Werbe-
zwecken,

11. Überspannen der Straße mit Spruchbändern, Lichter-
ketten, Girlanden u. a. innerhalb einer Höhe von 4,50 m
über dem Erdboden,

12. die Herstellung von Gehwegüberfahrten oder anderen
Grundstückszufahrten bei Baumaßnahmen (Baustellen-
zufahrten).

(4) Die Genehmigung nach Abs. 4 Nr. 10 beschränkt sich auf
eine maximale Zeitdauer von bis zu 3 Wochen und eine ma-
ximale Anzahl an Plakaten von 10 Stück.

(5) Werden öffentliche Straßen, Wege und Plätze in mehrfacher
Weise benutzt, so ist jede Benutzungsart erlaubnispflichtig.

(6) Auf die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis besteht
kein Rechtsanspruch.

(7) Die Übertragung einer Sondernutzungserlaubnis auf einen
Dritten ist unzulässig.

§ 3 - Erlaubnisantrag, Verfahren
(1) Die Erlaubnis wird nur auf Antrag erteilt.
(2) Die Erlaubnis ist schriftlich, wenigstens 2 Wochen vor der

beabsichtigten Sondernutzung bei der Gemeindeverwaltung
der Gemeinde Starkenberg (Verwaltungsgemeinschaft „Al-
tenburger Land“, Dorfstr. 32, 04626 Mehna) zu beantragen.

(3) Der Antrag soll mindestens enthalten:
a) den Namen, die Anschrift und die Unterschrift des Antrag-

stellers,
b) Angaben über Ort, örtliche Begrenzung, Größe und Um-

fang und die voraussichtliche Dauer,
c) einen Lageplan oder eine Lageskizze mit Maßangaben,

wenn dies für die Bearbeitung des Antrags erforderlich
erscheint.

Auf Anforderung sind fehlende Angaben zu ergänzen oder
unrichtige Angaben oder Anlagen zu berichtigen.

(4) Die Sondernutzungserlaubnis wird vorbehaltlich anderwei-
tiger gesetzlicher Regelungen durch schriftlichen Bescheid
erteilt. Soweit die Gemeinde Starkenberg nicht Träger der
Straßenbaulast ist, darf sie die Erlaubnis nur mit Zustim-
mung der Straßenbaubehörde erteilen.

(5) Ändern sich die dem Antrag oder die der Sondernutzungs-
erlaubnis zugrunde liegenden tatsächlichen oder rechtlichen
Verhältnisse, so hat dies der Antragsteller oder Erlaubnis-
nehmer unverzüglich der Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

§ 4 - Erteilung, Widerruf und Erlöschen der Erlaubnis
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder auf Widerruf erteilt. Sie kann

von Bedingungen abhängig gemacht und mit Auflagen ver-
bunden werden.

(2) Macht die Gemeinde Starkenberg von dem ihr vorbehalte-
nen Widerrufsrecht Gebrauch, hat der Erlaubnisnehmer ge-
gen die Gemeinde Starkenberg keinen Ersatz- oder Ent-
schädigungsanspruch. 

(3) Die Verpflichtung zur Einholung von Genehmigungen, Er-
laubnissen usw., die nach anderen Rechtsvorschriften erfor-
derlich sind, bleibt unberührt. 

§ 5 - Erlaubnisfreie Sondernutzungen
(1) Bei Ortsdurchfahrten und bei Gemeindestraßen bedürfen

einer Erlaubnis nach dieser Satzung nicht: 
1. im Bebauungsplan oder in der Baugenehmigung vorge-

schriebene Überbauungen (z.B. Arkaden, Vordächer)
sowie bauaufsichtlich genehmigte Gebäudesockel, Ge-
simse, Fensterbänke, Balkone, Erker, Sonnenschutzdä-
cher (Markisen), Vordächer;

2. Licht-, Luft-, Einwurf- und sonstige Schächte, die nicht
mehr als 50 cm in den Gehweg hineinragen;

3. Werbeanlagen, Hinweisschilder und Warenautomaten,
die an einer an die Straße grenzenden baulichen Anlage
angebracht sind und die innerhalb einer Höhe von bis
zu 2,50 m nicht mehr als 5 % der Gehwegbreite einneh-
men, jedoch nicht mehr als 30 cm in den Gehweg hin-
einragen u. eine nutzbare Mindestbreite des Gehweges
von 1,50 m gewährleistet bleibt;

4. Werbeanlagen über Gehwegen für zeitlich begrenzte
Veranstaltungen (Aus- und Schlussverkäufe, Oster- und
Weihnachtsverkäufe und dergl.) an der Stätte der Leis-
tung, sofern sie in einer Höhe von über 2,50 m ange-
bracht sind u. einen seitlichen Abstand von mindestens
75 cm zur Fahrbahn haben sowie Werbeanlagen in der
Oster- und Weihnachtszeit (Lichterketten, Girlanden,
Masten, Märchenbilder und -figuren), sofern sie den Ver-
kehr nicht beeinträchtigen;

5. das Aufstellen u. Anbringen von Fahnenmasten, Trans-
parenten, Dekorationen, Lautsprecheranlagen, Tribü-
nen, Altären und dergl. aus Anlass von Volksfesten, Um-
zügen, Prozessionen und ähnlichen Veranstaltungen,
sofern der Gehweg nicht beschädigt wird;

6. Wahlplakate während eines Wahlkampfes, sofern sie
nicht in die Fahrbahnen oder in deren Luftraum hinein-
ragen;

7. behördlich genehmigte Straßensammlungen sowie der
Verkauf von Losen für behördlich genehmigte Lotterien
auf Gehwegen;

8. bauaufsichtlich genehmigte Aufzugsschächte für Waren
und Mülltonnen, die auf Anordnung der Gemeinde auf
Gehwegen angebracht werden;

9. die Lagerung von Kohle, Holz und Baumaterial auf den
Gehwegen, sofern die Lagerung nicht über 24 Stunden
hinausgeht und der Gehweg in einer Mindestbreite von
1,5 m frei bleibt;

10. historische Kellereingänge und Treppenanlagen;
11. das Aufstellen von Hausmüll- und Reststoffbehältern

(z.B. graue Tonne, blaue Tonne, gelber Sack) auf Geh-
wegen für den Zeitpunkt der regelmäßigen Entleerung;
jedoch maximal einen Tag vor und maximal einen Tag
nach der Entleerung; der Gehweg muss in einer Min-
destbreite von 1,5 m frei bleiben.

(2) Die Sondernutzungen nach Abs. 1 Nrn. 6 und 9 sind anzei-
gepflichtig.

(3) Die vorstehenden erlaubnisfreien Sondernutzungen können
ganz oder teilweise eingeschränkt werden, wenn Belange
des Verkehrs oder des Straßenbaues dies vorübergehend
oder auf Dauer erfordern.

(4) Nach anderen Vorschriften bestehende Erlaubnis- oder Ge-
nehmigungspflichten werden durch die vorstehende Rege-
lung nicht berührt.
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§ 6 - Beseitigung von Sondernutzungseinrichtungen
(1) Nach ausdrücklichem oder stillschweigendem Verzicht auf

die Sondernutzung oder nach Erlöschen der Sondernut-
zungserlaubnis hat der Erlaubnisnehmer unaufgefordert und
unverzüglich den früheren Zustand der öffentlichen Straßen,
Wege und Plätze wieder herzustellen. Er hat auch für die
Reinigung der in Anspruch genommenen Verkehrsfläche zu
sorgen.

(2) Sondernutzungseinrichtungen sind vom Erlaubnisnehmer
oder vom Eigentümer oder Besitzer der Einrichtung unver-
züglich zu beseitigen, wenn infolge ihres mangelhaften Zu-
standes oder ihrer schlechten Beschaffenheit Gefahr für die
Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr besteht oder
durch sie das Ortsbild beeinträchtigt wird.

§ 7 - Sorgfaltspflichten
(1) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der Gemeinde Star-

kenberg dem Träger der Straßenbaulast alle Kosten zu er-
setzen, die diesem durch die Sondernutzung entstehen.

(2) Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, die mit der Sondernut-
zung verbundenen Anlagen nach den gesetzlichen Vor-
schriften und den anerkannten Regeln der Technik zu errich-
ten und zu erhalten. Er hat sein Verhalten und den Zustand
seiner Sachen so einzurichten, dass niemand gefährdet, ge-
schädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar
behindert oder belästigt wird. Er muss die von ihm erstellten
Einrichtungen sowie die ihm überlassene Fläche in ord-
nungsgemäßem und sauberem Zustand erhalten.

(3) Der Erlaubnisnehmer hat darauf zu achten, dass ein unge-
hinderter Zugang zu allen in den Straßenkörper eingebauten
Einrichtungen möglich ist. Wasserablaufrinnen, Kanal-
schächte, Hydranten, Kabel-, Heizungs- u. sonstige Schäch-
te sind frei zu halten. Soweit bei dem Aufstellen, Anbringen
und Entfernen von Gegenständen ein Aufgraben öffentlicher
Straßen, Wege und Plätze erforderlich wird, muss die Arbeit
so vorgenommen werden, dass jeder nachhaltige Schaden
am Straßenkörper und an den dort eingebauten Einrichtun-
gen (insbesondere an den Versorgungs- und Entsorgungs-
leitungen sowie den Wasserabzugsrinnen) und eine Ände-
rung ihrer Lage vermieden wird. Das Bauamt der Verwal-
tungsgemeinschaft „Altenburger Land“ und die Gemeinde
Starkenberg sind mindestens fünf Tage vor Beginn der Ar-
beiten schriftlich zu benachrichtigen. 
Die Verpflichtung, andere beteiligte Behörden oder Stellen
zu unterrichten oder deren Genehmigung einzuholen, bleibt
unberührt.

§ 8 - Schadenshaftung
(1) Die Gemeinde Starkenberg haftet dem Erlaubnisnehmer

nicht für Schäden, die sich aus dem Zustand der öffentlichen
Straßen, Wege und Plätze und der darin eingebauten Lei-
tungen und Einrichtungen für den Erlaubnisnehmer und die
von ihm erstellten Anlagen ergeben. Mit der Einräumung der
Sondernutzung übernimmt die Gemeinde Starkenberg kei-
nerlei Haftung, insbesondere auch nicht für die Sicherheit
der von den Benutzern eingebrachten Sachen.

(2) Der Erlaubnisnehmer haftet gegenüber der Gemeinde Star-
kenberg für alle von ihm, seinen Bediensteten oder mit der
Verrichtung von ihm beauftragten Personen verursachten
Schäden durch unbefugte, ordnungswidrige oder nicht
rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Ihn trifft auch die Haftung
gegenüber der Gemeinde Starkenberg für alle Schäden, die
sich aus der Vernachlässigung seiner Pflichten zur Beauf-
sichtigung der von ihm beauftragten Personen ergeben. Er
hat die Gemeinde Starkenberg von allen Ansprüchen frei-
zustellen, die von dritter Seite aus der Art der Benutzung
gegen die Gemeinde Starkenberg erhoben werden.

(3) Die Gemeinde Starkenberg kann verlangen, dass der Er-

laubnisnehmer zur Deckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor
der Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer
ausreichenden Haftpflichtversicherung nachweist und diese
Versicherung für die Dauer der Sondernutzung aufrecht er-
hält. Auf Verlangen sind Versicherungsschein und Prämien-
quittungen vorzulegen.

(4) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

§ 9 - Sicherheitsleistung
(1) Die Gemeinde Starkenberg kann von dem Erlaubnisnehmer

eine Sicherheitsleistung verlangen, wenn Beschädigungen
an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen oder Straßen-
einrichtungen durch die Sondernutzung zu befürchten sind.
Die Höhe der Sicherheitsleistung wird nach den Umständen
des Einzelfalles bemessen.

(2) Entstehen der Gemeinde Starkenberg durch die Sondernut-
zung Kosten zur Instandsetzung der öffentlichen Straßen,
Wege und Plätze oder der Straßeneinrichtungen, so können
diese von der Sicherheitsleistung beglichen werden.

(3) Werden nach Beendigung der Sondernutzung keine auf die
Sondernutzung zurückzuführenden Beschädigungen an der
Straße oder den Straßeneinrichtungen festgestellt, wird die
Sicherheitsleistung ohne Abzug zurückgezahlt.

§ 10 - Ausnahmen
(1) Ausgenommen von den Vorschriften dieser Satzung bleiben

a) Nutzungen nach Bürgerlichem Recht gemäß § 23 Abs. 1
ThürStrG und § 8 Abs. 10 FStrG,

b) Nutzungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung durch
Vertrag vereinbart worden sind.

(2) Ist für die Benutzung einer öffentlichen Straße die Erlaubnis
durch die Straßenverkehrsbehörde nach den §§ 29, 35 Abs.
2 der Straßenverkehrsordnung erteilt worden, so bedarf es
keiner Erlaubnis nach § 2 dieser Satzung.

(3) Die Gemeinde Starkenberg kann weitere Ausnahmen zulassen.

§ 11 - Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

a) entgegen § 2 eine Straße ohne die erforderliche Erlaub-
nis benutzt;

b) den nach § 4 erteilten Auflagen und Bedingungen nicht
nachkommt;

c) entgegen § 7 den früheren Zustand nicht ordnungsge-
mäß wiederherstellt;

d) die Sorgfaltspflichten i.S.d. § 8 nicht erfüllt, insbesondere
die Anlagen nicht nach den gesetzlichen Vorschriften und
den anerkannten Regeln der Technik errichtet oder erhält. 

(2) Gemäß § 50 ThürStrG und § 23 FStrG sowie § 19 Abs. 2
ThürKO i. V. m. den Bestimmungen des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der jeweils gültigen Fassung kann
jeder Fall der Zuwiderhandlung mit einer Geldbuße bis zu
5.000,- Euro geahndet werden.

(3) Örtlich und sachlich zuständig für die Ahndung nach Abs. 2
ist die Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“.

§ 12 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Sondernutzungen an öf-

fentlichen Straßen im Gebiet der Gemeinde Starkenberg
vom 13.11.2009 und die Satzung über Sondernutzungen an
öffentlichen Straßen im Gebiet der Gemeinde Großrödader
vom 16.07.1998 sowie die Satzung zur Änderung der Sat-
zung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Ge-
biet der Gemeinde Großröda vom 30.11.2001 außer Kraft. 

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

im Gebiet der Gemeinde Starkenberg
vom 24.01.2013

– Sondernutzungsgebührensatzung –
Aufgrund des § 19 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO), der §§ 1, 2 und 12 des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (ThürKAG), der §§ 18 und 21 des Thüringer Stra-
ßengesetzes (ThürStrG) und des § 8 des Bundesfernstraßen-
gesetzes (FStrG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Starken-
berg in seiner Sitzung am 08.01.2013 die folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1 - Erhebung von Gebühren
(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen an den öffentlichen

Straßen, Wegen und Plätzen im Sinne von § 1 der Satzung
über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet
der Gemeinde Starkenberg werden Gebühren nach Maß-
gabe des in der Anlage beigefügten Gebührenverzeichnis-
ses erhoben, welches Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben,
wenn eine erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne förmliche
Erlaubnis ausgeübt wird.

(3) Das Recht, Gebühren nach anderen Vorschriften zu erhe-
ben, bleibt unberührt.

§ 2 - Gebührenpflichtige
(1) Gebührenpflichtige sind:

a) der Antragsteller oder
b) der Erlaubnisinhaber oder
c) derjenige, der eine Sondernutzung ausübt.

(2) Sind mehrere Personen Gebührenpflichtige, so haften sie
als Gesamtschuldner.

§ 3 - Gebührenberechnung
(1) Soweit das Gebührenverzeichnis einen Gebührenrahmen

vorsieht, ist die Gebühr im Einzelfall nach Art und Ausmaß
der Einwirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch
sowie nach dem wirtschaftlichen Interesse des Gebühren-
schuldners an der Sondernutzung zu bemessen.

(2) Die im Gebührenverzeichnis nach Tagen oder Wochen be-
messenen Gebühren werden für jede angefangene Zeitein-
heit voll berechnet.

(3) Die Berechnung der Gebührenanteile wird bei verkürzter
Nutzung bei Monats- oder Jahresgebühren anteilig vorge-
nommen.

(4) Für Sondernutzungen, die im Gebührenverzeichnis nicht auf-
geführt sind, ist das Verzeichnis sinngemäß anzuwenden.

(5) Ergeben sich bei der Errechnung der Gebühren Centbe-
träge, so werden diese auf halbe oder volle Euro-Beträge
abgerundet.

(6) Für kulturelle oder gemeinnützige Veranstaltungen, die im
überwiegenden Interesse der Gemeinde Starkenberg lie-
gen, kann die Gebühr um bis zu 50 v.H. ermäßigt werden.

§ 4 - Entstehung und Fälligkeit der Gebühren
(1) Die Sondernutzungsgebühr entsteht im Falle des § 3 Abs. 2

(Tages- und Wochengebühren) mit dem Beginn der Zeitein-
heit, im Falle des § 3 Abs. 3 (Monats- und Jahresgebühren)
mit jedem Tag der Sondernutzung in Höhe des entsprechen-
den Anteils der Sondernutzungsgebühr.

(2) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid erhoben.
Sie sind zu entrichten bei: 
a) auf Zeit genehmigten Sondernutzungen für deren Dauer

bei Erteilung der Erlaubnis,
b) auf Widerruf genehmigten Sondernutzungen erstmalig

bei Erteilung der Erlaubnis für das laufende Jahr, für
nachfolgende Jahre jeweils bis zum 31. Dezember des
vorhergehenden Jahres,

c) Sondernutzungen, für die keine Erlaubnis erteilt wurde,
seit Beginn der Sondernutzung.

(3) Die fälligen Gebühren werden bei Nichteinhaltung des Fäl-
ligkeitstermins im Verwaltungszwangsverfahren beigetrie-
ben. Bei Erfolglosigkeit der Beitreibungsmaßnahmen kann
die Sondernutzungserlaubnis widerrufen werden.

§ 5 - Gebührenerstattung
(1) Wird eine auf Zeit genehmigte Sondernutzung durch den Er-

laubnisnehmer vorzeitig aufgegeben, so besteht kein An-
spruch auf Erstattung der entrichteten Gebühren.

(2) Im Voraus entrichtete oder kapitalisierte Sondernutzungs-
gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn die Gemeinde
Starkenberg eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen
widerruft, die nicht vom Gebührenschuldner zu vertreten sind.

§ 7 - Billigkeitsmaßnahmen
Für Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass)
gelten die §§ 222, 227 Abs. 1, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261
der Abgabenordnung entsprechend (§ 15 Abs. 1 Nr. 5a, b und
Nr. 6b ThürKAG).

§ 8 - Erstattung sonstiger Kosten
Neben der Sondernutzungsgsgebühr hat der Erlaubnisnehmer
alle Kosten zu tragen, die der Gemeinde Starkenberg durch die
Sondernutzung zusätzlich entstehen.

§ 9 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Sondernutzungsgebührensatzung der

Gemeinde Starkenberg vom 17.11.209 außer Kraft. 

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -

Satzung über die Benutzung der 
Kindertageseinrichtungen der 

Gemeinde Starkenberg vom 24.01.2013
– Kita-Benutzungssatzung –

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, § 20 Abs. 2 und 21 der Thüringer
Gemeinde- u. Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung
- ThürKO) und der Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über
die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tagesein-
richtungen und in Tagespflege (Thüringer Kindertageseinrich-
tungsgesetz - ThürKitaG), hat der Gemeinderat der Gemeinde
Starkenberg in der Sitzung am 08.01.2013 die folgende Satzung
über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen beschlossen:

§ 1 - Träger und Rechtsform
Die Kindertageseinrichtungen werden von der Gemeinde Star-
kenberg als öffentliche Einrichtungen unterhalten. Durch ihre In-
anspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein
öffentlich-rechtliches Benutzungsverhältnis.

§ 2 - Aufgaben
Die Aufgaben der Kindertageseinrichtungen bestimmen sich
nach den Vorschriften des Thüringer Gesetzes über die Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen u.
in Tagespflege (Kindertageseinrichtungsgesetz – ThürKitaG)
und den einschlägigen Rechtsverordnungen.

§ 3 - Kreis der Berechtigten
(1) In den Kindertageseinrichtungen werden Kinder im Alter
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vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt betreut.
Die Kindertageseinrichtungen stehen grundsätzlich allen
Kindern, die in der Gemeinde ihren Wohnsitz (Hauptwoh-
nung i.S. des Melderechts) haben, nach Maßgabe der ver-
fügbaren Plätze offen.

(2) Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Kinder, die ihren
Wohnsitz in in einer anderen Gemeinde innerhalb des Frei-
staats Thüringen haben, auf Grund des Wunsch- und Wahl-
rechts nach § 4 ThürKitaG bzw. § 5 des Achten Buches So-
zialgesetzbuch (SGB VIII) aufzunehmen, wenn verfügbare
Kapazitäten vorhanden sind.

(3) Kinder, die aus besonderen sozialen und pädagogischen
Gründen vorrangig der Förderung und Betreuung bedürfen,
sollen im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten bevorzugt
aufgenommen werden. Im übrigen entscheidet der Zeitpunkt
der Anmeldung für die Aufnahme des Kindes.

(4) Wenn die in der Betriebserlaubnis festgelegte Höchstbele-
gung der jeweiligen Einrichtung erreicht ist, sind weitere Auf-
nahmen erst nach Freiwerden von Plätzen möglich.

(5) Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, werden
nicht aufgenommen. Im Zweifel entscheidet ein Arzt, der von
der Gemeinde im Einvernehmen mit den Eltern benannt wird.

(6) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Erzie-
hungsberechtigten.

§ 4 - Betreuungszeiten
(1) Die Kindertageseinrichtungen sind an Werktagen montags

bis freitags von 6.00 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet.
(2) Die Öffnungszeiten nach Absatz 1 können bedarfsgerecht

angepasst werden.
(3) Zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an Brückentagen

können die Einrichtungen schließen, wenn dies den Eltern
rechtzeitig durch die Leitung der Kindertageseinrichtung be-
kannt gegeben wird. Darüber hinaus können die Einrichtun-
gen während der gesetzlich festgelegten Sommerferien in
Thüringen bis zu 3 Wochen geschlossen werden. Die ge-
naue Schließzeit der Einrichtung wird durch die Leitung der
Kindertageseinrichtung rechtzeitig bekannt gegeben.

§ 5 - Aufnahme
(1) Jedes Kind muß unmittelbar vor seiner Anmeldung und vor

seiner Aufnahme in die Kindertageseinrichtung ärztlich oder
amtsärztlich untersucht werden, was durch Vorlage eines
ärztlichen Zeugnisses über die gesundheitliche Eignung
zum Besuch der Einrichtung nachzuweisen ist.

(2) Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung bei der
Leitung der Kindertageseinrichtung. Die Anmeldung soll in der
Regel 6 Monate vor der beabsichtigten Aufnahme erfolgen.

(3) Kinder im Alter von null bis einem Jahr werden im Rahmen
der Betriebserlaubnis und freier Kapazitäten aufgenommen,
wenn die familiäre Situation, insbesondere eine Erwerbstä-
tigkeit, die häusliche Abwesenheit wegen Erwerbssuche, die
Teilnahme an einer Maßnahme der Arbeitsförderung nach
§ 3 SGB III oder die Aus- und Fortbildung der Eltern oder
ein besonderer Erziehungsbedarf eine Tagesbetreuung er-
fordern.

(4) Kinder aus anderen Gemeinden innerhalb Thüringens kön-
nen im Rahmen des Wunsch- u. Wahlrechts nach § 4 Thür-
KitaG bei freien Kapazitäten aufgenommen werden, wenn
die Eltern dies in der Regel mindestens ein halbes Jahr vor
der gewünschten Aufnahme sowohl dem Träger der ge-
wünschten Einrichtung als auch der Wohnsitzgemeinde mit-
teilen. Beabsichtigen die Eltern mit ihren Kindern den Um-
zug in eine andere Gemeinde und soll das Kind auch weiter-
hin in der schon vor dem Umzug besuchten Kindertagesein-
richtung betreut werden, soll dies der zukünftigen Wohn-
sitzgemeinde ebenfalls in der Regel mindestens ein halbes
Jahr vor dem geplanten Umzug mitgeteilt werden. 

Eine Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden inner-
halb des Freistaats Thüringen auf Grund des Wunsch- und
Wahlrechts der Eltern nach § 4 ThürKitaG erfolgt in der Re-
gel erst zu dem Zeitpunkt, zu dem die Wohnsitzgemeinde die-
ser Kinder verpflichtet ist, die entsprechenden Betriebskos-
ten nach § 18 Abs. 6 bzw. § 25 Abs. 9 ThürKitaG zu tragen.

(5) Kinder aus Gemeinden außerhalb Thüringens können im
Rahmen des Wunsch- und Wahlrechts nach § 5 SGB VIII
bei freien Kapazitäten aufgenommen werden, wenn die nicht
durch Elternbeiträge gedeckten Kosten des Platzes durch
die Wohnsitzgemeinde bzw. den örtlich zuständigen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe des Kindes übernommen wer-
den. 

§ 6 - Pflichten der Eltern
(1) Die Eltern oder von Ihnen Beauftragte übergeben die Kinder

zu Beginn der Betreuungszeit dem Betreuungspersonal und
holen sie nach Beendigung der Betreuungszeit beim Perso-
nal in der Einrichtung wieder ab. Dabei sind Kinder, die am
Frühstück in der Einrichtung teilnehmen, bis 7.30 Uhr zu
bringen; sonst spätestens bis 8.30 Uhr. Bei Halbtagsbetreu-
ung sind die Kinder spätestens  nach dem Mittagsessen ab-
zuholen. Die Aufsichtspflicht des Personals beginnt mit der
Übernahme der Kinder und endet mit der Übergabe der Kin-
der durch das Personal an die Eltern oder abholberechtigten
Personen.

(2) Sollen Kinder die Einrichtung frühzeitig verlassen oder den
Heimweg allein antreten, bedarf es zuvor einer schriftlichen
Erklärung der Eltern gegenüber der Leitung. Die Eltern er-
klären bei der Aufnahme des Kindes in die Einrichtung
schriftlich, wer außer ihnen zur Abholung des Kindes be-
rechtigt ist. Diese Erklärung kann jederzeit durch die Eltern
schriftlich widerrufen bzw. geändert werden.

(3) Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim
Kind oder in der Wohngemeinschaft des Kindes sind die El-
tern zu unverzüglicher Mitteilung an die Leitung der Einrich-
tung verpflichtet. In diesen Fällen darf die Einrichtung erst
wieder besucht werden, wenn eine ärztliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung vorliegt.

(4) Das Fehlen des Kindes ist unverzüglich der Leitung der Ein-
richtung mitzuteilen.

(5) Die Eltern haben die Bestimmungen dieser Satzung sowie
der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Be-
nutzung der Kindertageseinrichtungen einzuhalten und ins-
besondere die Elternbeiträge regelmäßig und rechtzeitig zu
entrichten.

§ 7 - Pflichten der Leitung der Kindertageseinrichtung
(1) Die Leitung gibt den Eltern der Kinder wöchentlich einmal in

einer Sprechstunde Gelegenheit zu einer Aussprache.
(2) Treten die im Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-
setz – IfSG) genannten Krankheiten oder ein hierauf gerich-
teter Verdacht auf, so ist die Leitung verpflichtet, unverzüg-
lich die im Gesetz vorgeschriebenen Meldungen und Vor-
kehrungen zu treffen und den Träger der Einrichtung zu in-
formieren.

§ 8 - Elternbeirat
Für die Kindertageseinrichtung wird nach § 10 des Kindertage-
seinrichtungsgesetzes (ThürKitaG) ein Elternbeirat aus Eltern-
vertretern gebildet, der vom Träger der Einrichtung u. der Lei-
tung informiert und gehört wird, bevor wichtige Entscheidungen
getroffen werden (§ 10 des Kindertageseinrichtungsgesetzes -
ThürKitaG).

§ 9 - Versicherung
(1) Die Gemeinde Starkenberg versichert alle Kinder gegen

Sachschäden.
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(2) Gegen Unfälle in der Einrichtung sowie auf dem Hin- und
Rückweg sind die Kinder gesetzlich versichert.

§ 10 - Benutzungsgebühren
Für die Benutzung der Einrichtung wird von den Eltern der Kinder
eine im Voraus zahlbare Benutzungsgebühr nach Maßgabe der
jeweils gültigen Gebührensatzung zu dieser Satzung erhoben.

§ 11 - Abmeldung
(1) Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats zum

Ende des nächsten Monats bei der Leitung der Kindertage-
seinrichtung vorzunehmen; gehen sie erst nach dem 15.
dort ein, werden sie erst zum Ablauf des übernächsten Mo-
nats wirksam.

(2) Werden die Satzungsbestimmungen nicht eingehalten, so
kann das Kind vom weiteren Besuch ausgeschlossen wer-
den. Die Entscheidung hierüber trifft der Gemeinderat Star-
kenberg nach Anhörung des Elternbeirates und der Eltern.
Der Ausschluß gilt als Abmeldung.

(3) Werden die Gebühren zweimal hintereinander nicht ord-
nungsgemäß gezahlt, so erlischt das Anrecht auf den bisher
eingenommenen Platz.

§ 12 - Gespeicherte Daten
(1) Für die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in die Kin-

dertageseinrichtung sowie für die Erhebung der Benut-
zungsgebühren werden folgende personenbezogene Daten
in automatisierten Dateien gespeichert: 
a) Allgemeine Daten: 

Name und Anschrift der Eltern und der Kinder, Geburts-
daten aller Kinder sowie weitere zur kassenmäßigen Ab-
wicklung erforderliche Daten,

b) Benutzungsgebühr:
Berechnung der maßgeblichen Gebühr auf Grundlage
der eingereichten Unterlagen (z. B. Nachweis der Anzahl
der Kinder der Familie, Einkommensnachweise, Nach-
weise über öffentliche Leistungen zur Deckung des Le-
bensunterhalts).

Die Löschung der Daten erfolgt spätestens zwei Jahre nach
Verlassen der Einrichtung durch das Kind.

(2) Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die be-
troffenen Eltern gemäß § 19 Abs. 3 des Thüringer Daten-
schutzgesetzes (ThürDSG) über die Aufnahme der in Abs.
1 genannten Daten in automatisierte Dateien unterrichtet.

§ 13 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benutzung der Kinder-

tageseinrichtungen der Gemeinde Starkenberg vom
13.11.2009 außer Kraft. 

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -

Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der Kindertages-

einrichtungen in Trägerschaft der 
Gemeinde Starkenberg vom 24.01.2013

– Kita-Gebührensatzung –
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO), der §§ 2, 10 und 12 des Thürin-
ger Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG), des § 90 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB
VIII), der §§ 18 und 20 des Thüringer Gesetzes über die Bil-

dung, Erziehung u. Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Tagespflege (Thüringer Kindertageseinrichtungs- ge-
setz – ThürKitaG), sowie des § 10 der Satzung über die
Benutzung der Tageseinrichtung für Kinder der Gemeinde Star-
kenberg hat der Gemeinderat Starkenberg der Gemeinde Star-
kenberg in der Sitzung am 08.01.2013 die folgende
Gebührensatzung beschlossen: 

§ 1 - Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für alle gemeinschaftlich geführten Kinderta-
geseinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Starkenberg.

§ 2 - Gebührenerhebung
Die Gemeinde Starkenberg erhebt für die Benutzung der Kin-
dertageseinrichtungen Benutzungsgebühren nach Maßgabe
dieser Satzung. Die Benutzungsgebühren werden nachfolgend
als Elternbeitrag bezeichnet.

§ 3 - Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner des Elternbeitrages sind die Eltern der

Kinder in Kindertageseinrichtungen. Mehrere Gebühren-
schuldner sind Gesamtschuldner.

(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Erzie-
hungsberechtigten.

§ 4 - Entstehen und Ende der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld für die Benutzung der Kindertageseinrich-
tung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in eine Kindertage-
seinrichtung und endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung
oder dem Ausschluss des Kindes. 

§ 5 - Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages 
(1) Der Elternbeitrag ist als Monatsbetrag zu entrichten.
(2) Der Elternbeitrag ist am 5. eines jeden Monats für den lau-

fenden Monat fällig u. an die Gemeindekasse zu entrichten.
Die Zahlung soll in der Regel bargeldlos per Lastschriftein-
zug erfolgen.

(3) Eine Zahlung des Elternbeitrages direkt in der Kindertage-
seinrichtung ist nicht zulässig. 

§ 6 - Elternbeitrag
(1) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrich-

tung tageweise, z.B. zwischen Weihnachten und Neujahr
oder an Brückentagen, geschlossen bleibt.

(2) Wird ein Kind während eines Monats in einer Kindertage-
seinrichtung aufgenommen, so ist bei einer Aufnahme bis
einschließlich zum 15. des Monats der volle Elternbeitrag
für den Monat zu zahlen. Bei einer Aufnahme nach dem
15. des Monats ist die Hälfte der Gebühr für den Monat zu
zahlen. 

(3) Wenn ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkran-
kung die Kindertageseinrichtung über einen Zeitraum von
mehr als einem Monat nicht besuchen kann, wird der Eltern-
beitrag für diesen Zeitraum auf Antrag erstattet. Bei einer
Abwesenheit für einen kürzeren Zeitraum bleibt die Höhe
des Elternbeitrages unberührt. 

§ 7 - Höhe des Elternbeitrages
(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Anzahl

der in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Starkenberg
gleichzeitig betreuten Kinder einer Familie. Als Familie gel-
ten Alleinerziehende sowie Ehepaare oder Personen, die in
eheähnlicher Gemeinschaft gemäß § 20 SGB XII leben und
ihre im selben Haushalt lebenden Kinder. Als Familie gelten
auch Pflegefamilien. 

(2) Wird das Kind entsprechend der Anmeldung nur halbtags
(maximal 5 Stunden) betreut, so verringert sich der Eltern-
beitrag.

(3) Die Höhe des Elternbeitrages ergibt sich aus den nachfol-
genden Tabellen:
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Tabelle 1: Elternbeiträge für Kinder von 1 bis 2 Jahren (in €)

1. Kind 2. gleichzeitig 3. und weitere gleich-
betreutes Kind zeitig betreute Kinder

ganz- halb- ganz- halb- ganz- halb-
tags tags tags tags tags tags

125 110 100 90 85 80

Tabelle 2: Elternbeiträge für Kinder ab 2 Jahren (in €)

1. Kind 2. gleichzeitig 3. und weitere gleich-
betreutes Kind zeitig betreute Kinder

ganz- halb- ganz- halb- ganz- halb-
tags tags tags tags tags tags

85 65 70 60 65 45

§ 8 - Festlegung der Elternbeiträge, Auskunftspflichten
(1) Die Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ erlässt im

Auftrag der Gemeinde Starkenberg jährlich einen Bescheid,
aus dem die Höhe der Elternbeiträge nach Maßgabe dieser
Satzung hervorgeht. 

(2) Die Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen gleichzeitig
betreuten Kinder ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu
belegen. Wird ein Nachweis nicht erbracht, sind die Gebüh-
ren für das 1. Kind festzusetzen. 

(3) Änderungen in der Zahl der in der Kindertageseinrichtung
der Gemeinde für gleichzeitig betreuten Kinder sind der Ver-
waltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ unter Vorlage der
notwendigen Unterlagen unverzüglich zu melden. Erfolgt die
Änderungsmeldung nicht bzw. nicht rechtzeitig, kann bei be-
kannt werden der für die Höhe des Elternbeitrages maßgeb-
lichen Umstände rückwirkend bis zum Zeitpunkt der einge-
tretenen Änderung der dann maßgebliche Elternbeitrag er-
hoben werden.

§ 9 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen in
Trägerschaft der Gemeinde Starkenberg vom 13.11.2009
sowie die 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Er-
hebung von Gebühren für die Benutzung der Kindertage-
seinrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde Starkenberg
vom 20.12.2011 außer Kraft. 

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -

Satzung über die Erhebung einer Hunde-
steuer in der Gemeinde Starkenberg

vom 24.01.2013
– Hundesteuersatzung –

Aufgrund der §§ 18, 19, 21 und 54 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) u. der §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommu-
nalabgabengesetzes (ThürKAG) in der jeweils gültigen Fassung
hat der Gemeinderat der Gemeinde Starkenberg in seiner Sit-
zung am 08.01.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Steuertatbestand
Das Halten von Hunden im Gebiet der Gemeinde Starkenberg
unterliegt einer Jahresaufwandssteuer nach Maßgabe dieser
Satzung. Maßgebend ist das Kalenderjahr.

§ 2 - Steuerschuldner, Haftung
(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes. Hundehalter

ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im Interesse
seiner Haushaltsangehörigen aufgenommen hat. Alle in ei-
nem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren
Haltern gemeinsam gehalten (Wohn- u. Wirtschaftsgemein-
schaft).

(2) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Ver-
wahrung genommen hat oder auf Probe zum Anlernen hält,
wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Ge-
meinde bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist.
Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Ver-
wahrung oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den
Zeitraum von 2 Monaten überschreitet. § 4 bleibt davon un-
berührt.

(3) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(4) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes
gesamtschuldnerisch.

§ 3 - Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Der Steuersatz für das Halten von Hunden beträgt im ges-

amten Gemeindegebiet:
a) für den Ersthund: je   32,00 € 
b) für jeden weiteren Hund: je   40,00 € 

(2) Für das Halten von gefährlichen Hunden nach Absatz 3 be-
trägt der Steuersatz abweichend von Absatz 1:
a) beim ersten Hund: je 100,00 €
b) für jeden weiteren Hund: je 200,00 € 

(3) Als gefährliche Hunde im Sinne dieser Satzung gelten ent-
sprechend des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevöl-
kerung vor Tiergefahren (in der jeweils geltenden Fassung)
1. Hunde der Rassen Pitbull-Terrier, Staffordshire-Bullterrier,

American Staffordshire Terrier und Bullterrier sowie deren
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.

2. Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens durch die zustän-
dige Behörde nach Durchführung eines Wesenstests im
Einzelfall als gefährlich festgestellt wurden, weil sie
a) eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampf-

bereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder andere in ihrer
Wirkung vergleichbare Eigenschaft entwickelt haben,

b) sich als bissig erwiesen haben,
c) in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Men-

schen angesprungen haben oder
d) durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Vieh, Kat-

zen oder Hunde sowie unkontrolliert Wild hetzen oder
reißen.

Kreuzungen nach Nr. 1 sind Hunde, bei denen der Phä-
notyp deutlich hervortritt. 
In Zweifelsfällen hat der Steuerschuldner nachzuweisen,
dass der Hund keiner der in Nr. 1 genannten Gruppen
oder Rassen angehört und keine Kreuzung vorliegt.

3. Hunde weiterer Rassen, sowie deren Kreuzungen unter-
einander oder mit anderen Hunden, die nach § 3 Abs. 4
des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor
Tiergefahren als gefährlich bestimmt wurden.

(4) Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 4 gewährt wird,
sind bei der Berechnung der Anzahl von Hunden nicht an-
zusetzen.

(5) Hunde, für die die Steuer nach § 5 ermäßigt wird, gelten
steuerlich als Hunde nach Absatz 1.

§ 4 - Steuerbefreiungen
(1) Steuerfrei ist das Halten von Hunden für:

a) Personen, die sich nicht länger als 2 Monate im Gemein-
degebiet aufhalten, für diejenigen Hunde, die sie bei ihrer
Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die
Hunde in einer anderen Gemeinde versteuert werden
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oder von der Steuer befreit sind,
b) Tierschutz- und ähnliche Vereine für Hunde, die in den

dazu unterhaltenen Tierheimen und ähnlichen Einrichtun-
gen vorübergehend untergebracht sind, sofern ordnungs-
gemäße Bücher über jeden Hund, seine Ein- und Auslie-
ferung und soweit möglich – seinen Besitzer geführt und
den Beauftragten der Gemeinde Starkenberg oder der
Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ vorgelegt
werden. Dies gilt ebenfalls für Hunde, die aufgrund von
Pflegeverträgen mit den genannten Vereinen vorüberge-
hend in privaten Haushalten untergebracht sind. Die Pfle-
geverträge sind auf Verlangen den Beauftragten der Ge-
meinde Starkenberg oder der Verwaltungsgemeinschaft
„Altenburger Land“ vorzuweisen,

c) Diensthunde von Polizei und Zollbeamten, Bundesgrenz-
schutz sowie von Dienstkräften der Ordnungsbehörden,
wenn die Unterhaltungskosten im wesentlichen aus öf-
fentlichen Mitteln bestritten werden,

d) Hunde, die im Eigentum von karitativen Vereinen stehen
und ausschließlich zur Durchführung der diesen Vereinen
obliegenden Aufgaben gehalten werden,

e) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Rettungshund ver-
wendet werden und die dafür vorgesehene Prüfung vor
Leistungsprüfern eines von der Gemeinde anerkannten
Vereins oder Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die
Ablegung der Prüfung ist durch Vorlegen eines Prüfungs-
zeugnisses nachzuweisen. Die Verwendung des Hundes
ist in geeigneter Weise glaubhaft zu machen,

f) Hunde, die in Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten,
Gefängnissen und ähnlichen Einrichtungen zur Durchfüh-
rung der diesen obliegenden Aufgaben gehalten werden,

g) Herdengebrauchshunde in der erforderlichen Anzahl,
h) Hunde, die ausschließlich dem Schutz u. der Hunde blin-

der, tauber oder sonstiger hilfloser Menschen im Sinne
des Schwerbehindertenrechts dienen; die Steuerbefrei-
ung kann von der Vorlage eines amtsärztlichen Zeugnis-
ses abhängig gemacht werden,

i) abgerichtete Hunde, die von Artisten oder Schaustellern
nachweislich für ihre Berufsarbeit benötigt werden, 

j) Gebrauchshunde von Forstbeamten, von bestätigten
Jagdaufsehern und von Feldschutzkräften in der für den
Forst-, Jagd- oder Feldschutz erforderlichen Anzahl,

k) Hunde in Tierhandlungen,
l) Hunde, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen

und auf Verlangen ein entsprechender Nachweis erbracht
wird.

(2) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Absatz 3 wird keine
Steuerfreiheit gewährt.

§ 5 - Allgemeine Steuerermäßigung
(1) Die Hundesteuer ist auf Antrag des Steuerpflichtigen auf die

Hälfte des Steuersatzes nach § 3 zu ermäßigen für das Hal-
ten von:
a) Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden, welche dem

nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 Meter (kür-
zeste Wegstrecke) entfernt liegen, erforderlich sind. Die
Erforderlichkeit ist zu belegen bzw. glaubhaft zu machen.

b) Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden. Als
Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als
200 Meter von jedem anderen Wohngebäude entfernt
sind. Als Weiler gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwe-
sen, die zusammen nicht mehr als 50 Einwohner zählen
und deren Wohngebäude mehr als 200 Meter von jedem
anderen Wohngebäude entfernt sind.

c) Hunde, die nachweislich aus dem Vereinstierheim des
Tierschutzvereins Altenburg und Umgebung e.V. bezo-
gen oder durch diese vermittelt wurden für den Zeitraum
von einem Jahr.

d) Hunde, die von Hundezüchtern, die mindestens 2 rasse-
reine Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter –
darunter eine Hündin – zu Zuchtzwecken halten. § 4 Ab-
satz 1 Buchstabe k bleibt unberührt.

(2) Eine Ermäßigung nach Absatz 1 Buchstaben a), b) und c)
kann nur für jeweils einen Hund des Steuerschuldners be-
ansprucht werden. Eine Ermäßigung nach Absatz 1 Buch-
stabe d) kann für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehal-
ten wird, beansprucht werden.

(3) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Absatz 3 wird keine
Ermäßigung gewährt.

§ 6 - Anrechnung
(1) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für

einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen Ge-
meinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist
die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das
Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist.

(2) Gleiches gilt für Hunde, die an Stelle von abgeschafften, ab-
handen gekommenen oder verstorbenen Hunden ange-
schafft werden.

§ 7 - Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung 
und Steuerermäßigung (Steuervergünstigung)

(1) Steuerermäßigung und Steuervergünstigung werden nur ge-
währt, wenn:
a) der Hund nach seiner Art und Größe für den angegebe-

nen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist;
b) der Halter des Hundes in den letzten 5 Jahren nicht we-

gen Tierquälerei bestraft worden ist.
(2) Bei fristgerechter Antragstellung für noch nicht versteuerte

Hunde wird die Vergünstigung vom Beginn der Steuerpflicht
gewährt. Bei fristgerechter Antragstellung für bereits ver-
steuerte Hunde wird sie vom 1. des Monats an gewährt, der
auf den Eintritt des die Ermäßigung begründenden Tatbe-
standes folgt.

(3) Der Antrag auf Steuervergünstigung ist innerhalb von 2 Wo-
chen vor Beginn des Monats, in dem die Steuervergünsti-
gung wirksam werden soll, schriftlich und unter Vorlage von
nachweisen bei der für die Hundesteuer zuständigen Stelle
der Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ zu stellen.

(4) Wird die rechtzeitig beantragte Steuervergünstigung für
einen neu angeschafften Hund abgelehnt, so wird die Steuer
nicht erhoben, wenn der Hund binnen 2 Wochen nach der
kanntgabe des ablehnenden Bescheides wieder abgeschafft
wird.

(5) Die gewährte Steuervergünstigung gilt nur für den Halter, für
den sie beantragt und bewilligt worden ist. Die Steuerver-
günstigung ist nicht übertragbar.

(6) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung
weg, so hat dies der Hundehalter bei der für die Hunde-
steuer zuständigen Stelle der Verwaltungsgemeinschaft
„Altenburger Land“ innerhalb von 2 Wochen schriftlich an-
zuzeigen. Die Steuervergünstigung wird bis einschließlich
dem Monat gewährt, in dem die Voraussetzungen für eine
Steuerbefreiung bzw. Steuerermäßigung für mindestens
einen Kalendertag vorlagen.

§ 8 - Beginn und Ende der Steuerpflicht
(1) Die Steuerpflicht entsteht zu Beginn des Kalenderjahres.

Soweit der Steuertatbestand im laufenden Kalenderjahr ent-
steht, entsteht die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in
dem der Hund aufgenommen werden ist. Bei Hunden, die
dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hün-
din zuwachsen, entsteht die Steuerpflicht erst mit dem 1.
des Monats, in dem der Hund 3 Monate alt geworden ist. In
den Fällen des § 2 Absatz 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht
mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von 2 Monaten
überschritten worden ist.
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(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem
der Hund veräußert oder abgeschafft wurde, abhanden ge-
kommen oder gestorben ist.

(3) Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, so
endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in dem die
Abmeldung bei der für die Hundesteuer zuständigen Stelle
der Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ erfolgte.

(4) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde
entsteht die Steuerpflicht mit dem 1. des auf den Zuzug fol-
genden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus dem
Gebiet der Gemeinde Starkenberg endet die Steuerpflicht
mit dem Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.

(5) Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalender-
jahres, beträgt die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht
entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer.

§ 9 - Festsetzung und Fälligkeit der Steuer
(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder, wenn die Steuer-

pflicht während des Kalenderjahres beginnt, ab dem 1. des
Monats, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird, fest-
gesetzt. § 6 gilt entsprechend.

(2) Die Hundesteuer ist in vierteljährlichen Teilbeträgen am 15.
Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig und
an die Gemeinde Starkenberg zu entrichten.

(3) Beginnt die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so
wird die Steuerschuld abweichend von Absatz 2 einen Mo-
nat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig.

(4) Auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen an die für die
Hundesteuer zuständigen Stelle der Verwaltungsgemein-
schaft „Altenburger Land“ bis zum 30. September des jewei-
ligen Jahres kann die Hundesteuer ab dem Folgejahr auch
als Jahresbetrag am 1. Juli eines jeden Jahres entrichtet
werden.

§ 10 - Anzeigepflichten
(1) Wer im Gebiet der Gemeinde Starkenberg einen Hund im

Sinne des § 1 i.V.m. § 7 Absatz 1 hält oder anschafft, hat
diesen innerhalb von 2 Wochen nach dem Beginn des Hal-
tens der für die Hundesteuer zuständigen Stelle der Verwal-
tungsgemeinschaft „Altenburger Land“ schriftlich anzumel-
den. § 4 bleibt davon unberührt.

(2) Der steuerpflichtige Hundehalter nach § 2 hat den Hund in-
nerhalb von 2 Wochen bei der für die Hundesteuer zuständi-
gen Stelle der Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“
abzumelden, wenn er diesen veräußert oder abgeschafft
hat, wenn der Hund abhandengekommen oder gestorben
ist oder wenn der Hundehalter aus dem Gebiet der Gemein-
de Starkenberg weggezogen ist. Das Gleiche gilt für den
Wegfall der Voraussetzungen für Steuervergünstigungen.

(3) Bei der An- und Abmeldung nach Absatz 1 und 2 sind vom
Hundehalter anzugeben:
- Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum des Hunde-

halters,
- die Rasse des Hundes,
- der Tag der Anschaffung / des Beginns der Haltung im Ge-

biet der Gemeinde Starkenberg,
- Name, Vorname und Anschrift des Vorbesitzers,
- das Datum der Abschaffung und der grund der Abmeldung,
- Name, Vorname und Anschrift des neuen Hundehalters

(bei Abgabe des Hundes)
Die Erhebung, Verarbeitung, Verwendung und Übermittlung
der erhobenen Daten ist ausschließlich für steuerliche und
statistische Zwecke zulässig.

§ 11 - Steueraufsicht
(1) Jeder Hundehalter erhält von der Verwaltungsgemeinschaft

„Altenburger Land“ gegen eine Gebühr von 3 € eine Steuer-
marke. Diese ist nach der Beendigung der Hundehaltung
(§ 10) wieder abzugeben.

(2) Jeder Hundehalter ist verpflichtet, die gültige Steuermarke
außerhalb des Hauses oder umfriedeten Grundbesitzes am
Halsband seines Hundes sichtbar anzubringen und auf Ver-
langen vorzuweisen. Bei Verlust oder Beschädigung der
Steuermarke wird gegen eine Gebühr von 3 € eine Ersatz-
marke ausgegeben.

(3) Bis zur Ausgabe von neuen Steuermarken behalten die bis-
herigen Steuermarken ihre Gültigkeit.

§ 12 - Auskunftspflicht
(1) Der Steuerschuldner nach § 2 hat die für die Steuererhe-

bung nach dieser Satzung erheblichen Umstände der Ver-
waltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ mitzuteilen und in
geeigneter Weise nachzuweisen.

(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Ver-
waltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ auf Anfrage wahr-
heitsgemäß Auskunft über die Art und Anzahl der gehal-
tenen Hunde und deren Besteuerung zu geben.

§ 13 - Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Satz 1 Nr. 2 ThürKAG

handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig:
a) entgegen § 10 seine Anzeigepflichten nicht erfüllt,
b) entgegen den §§ 7 und 10 den Wegfall der Vorausset-

zungen für eine Steuervergünstigung nicht anzeigt,
c) entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 seinen Hund ohne gültige

Steuermarke auf öffentlichen Straßen oder Plätzen, in
Anlagen oder im Wald herumlaufen lässt,

d) entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 die Steuermarke auf Ver-
langen nicht vorzeigt,

e) entgegen § 12 Absatz 2 den Beauftragten der Gemeinde
Starkenberg oder der Verwaltungsgemeinschaft „Alten-
burger Land“ nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 18 Satz 1 ThürKAG mit
einer Geldbuße geahndet werden.

§ 14 - Übergangsregelung
Alle nach den bisherigen Hundesteuersatzungen der Gemeinde
Starkenberg und den ehemaligen Gemeinden Naundorf und
Tegkwitz gewährten Steuerermäßigungen behalten bis zur Be-
endigung der jeweiligen Steuerpflicht nach den §§ 8 Absätze 2
und 3, 10 Absatz 2 und 11 Absatz 1 Satz 2 ihre Gültigkeit, soweit
der Steuertatbestand weiterhin vorliegt.

§ 15 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Hundesteuersatzung der Gemeinde

Starkenberg vom 11.11.2009 und die Hundesteuersatzung
der ehemaligen Gemeinde Großröda vom 18.12.2001 außer
Kraft. 

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -

Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren 
der Gemeinde Starkenberg

vom 24.01.2013
– Feuerwehrsatzung –

Aufgrund § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
i.V.m. § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über den Brand-
schutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
(ThürBKG) sowie des § 1 III S.2 der Thüringer Feuerwehr-
Organisationsverordnung (ThürFwOrgVO) hat der Gemeinderat
der Gemeinde Starkenberg in seiner Sitzung am 08.01.2013 fol-
gende Satzung beschlossen:
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§ 1 - Organisation, Bezeichnung
(1) Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Starkenberg

sind als öffentliche Feuerwehren (§ 3 Abs. 1 und § 9 Abs. 1
ThürBKG) rechtlich unselbständige gemeindliche Einrich-
tung (§ 10 Abs. 3 ThürBKG). Sie führen die Bezeichnung

„Freiwillige Feuerwehren Starkenberg, Feuerwehr Starken-
berg“;

„Freiwillige Feuerwehren Starkenberg, Ortsteil - Feuerwehr
Naundorf“;

„Freiwillige Feuerwehren Starkenberg, Ortsteil - Feuerwehr
Tegkwitz“;

„Freiwillige Feuerwehren Starkenberg, Ortsteil - Feuerwehr
Großröda“.

(2) Sie sind eigenständige Feuerwehren unter der Gesamtlei-
tung des Ortsbrandmeisters.

(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehran-
gehörigen bedienen sie sich der Unterstützung der Feuer-
wehrvereine (§ 18).

§ 2 - Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren 
(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren umfassen den

abwehrenden Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie
die Hilfeleistung bei anderen Vorkommnissen im Sinne der
§§ 1 u. 9 ThürBKG u. die Sicherheitswache (§ 22 ThürBKG).

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Starkenberg
die aktiven Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feu-
erwehr-Dienstvorschriften und sonstigen einschlägigen Vor-
schriften aus- und fortzubilden.

§ 3 - Gliederung der Freiwilligen Feuerwehren
Die Freiwilligen Feuerwehren Starkenberg gliedern sich in fol-
gende Abteilungen:

1. Einsatzabteilung,
2. Alters- und Ehrenabteilung,
3. Jugendabteilung,
4. Musik-, Fanfarenzug-, Spielmannszugabteilung.

§ 4 - Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten 
bei Schäden

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persön-
liche Ausrüstung pfleglich zu behandeln und nach dem Aus-
scheiden aus dem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für
verlorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch
beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüs-
tung kann die Gemeinde Starkenberg Ersatz verlangen.

(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister
oder Wehrführer unverzüglich anzuzeigen
- im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden,
- Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sons-

tigen Ausrüstung.
Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde Starken-
berg in Frage kommen, ist die Anzeige an die Gemeinde-
verwaltung weiterzuleiten.

§ 5 - Aufnahme in die Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehren

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven
Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren. In die Einsatz-
abteilung können Personen mit besonderen Fähigkeiten und
Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehren auf-
genommen werden (Fachberater).

(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur
Personen aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in der
Gemeinde Starkenberg haben (Einwohner) oder regelmäßig
für Einsätze in der Gemeinde Starkenberg zur Verfügung

stehen. Sie müssen den Anforderungen des Feuerwehrdien-
stes geistig und körperlich gewachsen sein. Sie müssen das
16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das
60. Lebensjahr nicht überschritten haben. Soweit es zur Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 3 erforderlich ist,
kann auf Antrag des Feuerwehrangehörigen die Ausübung
des Feuerwehrdienstes in der Einsatzabteilung bis zur Voll-
endung des 65. Lebensjahres durch den Bürgermeister zu-
gelassen werden, soweit die erforderliche geistige und kör-
perliche Einsatzfähigkeit in diesem Fall jährlich durch ärztli-
ches Attest nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 1 ThürBKG).

(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehren Starkenberg
müssen Einwohner der Gemeinde Starkenberg sein.

(4) Die Aufnahme in die Freiwilligen Feuerwehren Starkenberg
ist schriftlich beim Ortsbrandmeister zu beantragen. Minder-
jährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche Zu-
stimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen.

(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit
kann die Vorlage einer amtsärztlichen Bescheinigung ver-
langt werden.

(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeisters und des Wehrführers,
entscheidet der/die Bürgermeister/in über die Aufnahme und
verpflichtet den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
durch Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner
Aufgaben (§ 13 Abs. 3 ThürBKG). 

(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises
und der Feuerwehrsatzung bestätigt der Feuerwehrangehö-
rige durch seine Unterschrift.

§ 6 - Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung
(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit 

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw.
b) in den Fällen des § 13 Absatz 1 S. 2 ThürBKG spätestens

mit Vollendung des 65. Lebensjahres,
c) dem Austritt,
d) dem Ausschluss.

(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeis-
ter erklärt werden.

(3) Der/Die Bürgermeister/in kann einen Angehörigen der Ein-
satzabteilung aus wichtigem Grund nach Anhörung des
Ortsbrandmeisters und des Wehrführers, entpflichten (§ 13
Abs. 5 ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das
mehrfache unentschuldigte Fernbleiben vom Einsatz, von
der Ausbildung und/oder bei angesetzten Übungen.

§ 7 - Rechte und Pflichten der Angehörigen 
der Einsatzabteilung

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung der Feuerwehren
Starkenberg wählen aus ihrer Mitte den Ortsbrandmeister
und dessen Stellvertreter. Den Wehrführer, den stellvertre-
tenden Wehrführer sowie die Mitglieder des Feuerwehraus-
schusses werden durch die Einsatzabteilung der Ortsteil-
wehren gewählt.

(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 be-
zeichneten Aufgaben nach Anweisung des Ortsbrandmeis-
ters oder der sonst  zuständigen Vorgesetzten gewissenhaft
durchzuführen. Sie haben insbesondere
a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen

(z. B. Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfall-
verhütungsvorschriften) sowie Anweisungen des Orts-
brandmeisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten
zu befolgen,

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall
geltenden Anweisungen u. Vorschriften Folge zu leisten,

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen
Veranstaltungen teilzunehmen.

(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Ab-
schluss der feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundaus-
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bildung) nur im Zusammenwirken mit ausgebildeten u. er-
fahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden.

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne
des § 5 Abs. 1 Satz 2.

(5) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemein-
degebietes gilt § 5 Abs. 2 der Thüringer Feuerwehr-Entschä-
digungsverordnung (ThürFwEntschVO).

§ 8 - Ordnungsmaßnahmen
Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienst-
pflicht, so kann der Ortsbrandmeister im Einvernehmen mit dem
Feuerwehrausschuss ihm
a) eine Ermahnung,
b) einen mündlichen Verweis
aussprechen.
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem
Verweis ist dem Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder
mündlichen Stellungnahme zu geben.

§ 9 - Alters- und Ehrenabteilung
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der

Dienstkleidung übernommen, wer wegen Erreichens der Al-
tersgrenzen gem. § 5 Abs. 2, dauernder Dienstunfähigkeit
oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der
Einsatzabteilung ausscheidet.

(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet
a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrand-

meister erklärt werden muss,
b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend),
c) dem Tod.

(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mit-
gliedern des Feuerwehrausschusses gewählt werden.

§ 10 - Jugendabteilung
(1) Die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren Star-

kenberg führen den Namen 
„Jugendfeuerwehr Starkenberg“,
„Jugendfeuerwehr Naundorf“,
„Jugendfeuerwehr Tegkwitz“,
„Jugendfeuerwehr Großröda“.

(2) Die Jugendfeuerwehr ist der freiwillige Zusammenschluss
von Jugendlichen im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr
bis - in der Regel - zum vollendeten 16. Lebensjahr. Sie ge-
staltet ihr Jugendleben als selbständige Abteilung der Frei-
willigen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehren Starkenberg
untersteht die Jugendfeuerwehr der fachlichen Aufsicht und
der Betreuung durch den Ortsbrandmeister als Leiter (Ge-
samtleiter) der Freiwilligen Feuerwehren u. durch den Wehr-
führer, die sich dazu des Jugendfeuerwehrwartes bedienen.

§ 11 - Musik-, Fanfaren-, Spielmannszugabteilung
(1) Die Musik-, Fanfaren-, Spielmannszugabteilung der Freiwil-

ligen Feuerwehren Starkenberg führt den Namen „Spiel-
mannszug der Freiwilligen Feuerwehr Starkenberg“.

(2) Die Musik-, Fanfarenzug-, Spielmannszugabteilung besteht
in der Regel aus Angehörigen der Einsatzabteilung, der Ju-
gendabteilung sowie der Alters- und Ehrenabteilung, die sich
zum gemeinsamen Musizieren freiwillig zusammenschlie-
ßen. Sie gestaltet ihr Leben als selbständige Abteilung der
Freiwilligen Feuerwehr nach einer besonderen Ordnung.
Über die Aufnahme von Mitgliedern, die nicht der Einsatz-
abteilung, der Jugendabteilung oder der Alters- und Ehren-
abteilung angehören, entscheidet der Bürgermeister im Ein-
vernehmen mit dem Feuerwehrausschuss.

(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehren Starkenberg
untersteht die Musik-, Fanfarenzug-, Spielmannszugabtei-
lung der Aufsicht und Betreuung durch den Ortsbrandmeis-
ter, der sich dazu des Abteilungsleiters bedient.

§ 12 - Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrand-
meister, Wehrführer, stellvertretender Wehrführer

(1) Gesamtleiter der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde
Starkenberg ist der Ortsbrandmeister.

(2) Der Ortsbrandmeister wird von den aktiven Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren ge-
wählt.

(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer (gemeinsa-
men) Jahreshauptversammlung (§§ 15 und 16) der Freiwil-
ligen Feuerwehren der Gemeinde Starkenberg statt.

(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Frei-
willigen Feuerwehren der Gemeinde Starkenberg angehört
und die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen
Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen
Lehrgänge besitzt. 

(5) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der
Gemeinde Starkenberg ernannt. Er ist verantwortlich für die
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren der Ge-
meinde Starkenberg und die Ausbildung ihrer Angehörigen.
Er hat für die ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die In-
standhaltung der Einrichtungen und Anlagen der Feuerweh-
ren zu sorgen und den/die Bürgermeister/in in allen Fragen
des Brandschutzes zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Auf-
gaben haben ihn der stellvertretende Ortsbrandmeister, die
Wehrführer und die Feuerwehrausschüsse zu unterstützen.

(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrand-
meister bei Verhinderung zu vertreten. Er wird von den An-
gehörigen der Einsatzabteilungen auf die Dauer von fünf
Jahren gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der glei-
chen Versammlung statt, in der der Ortsbrandmeister ge-
wählt wird. Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in so recht-
zeitig eine Versammlung der Angehörigen der Einsatzabtei-
lungen einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach Frei-
werden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Orts-
brandmeisters stattfinden kann. Der stellvertretende Orts-
brandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemein-
de Starkenberg ernannt.

(7) Die Wehrführer führen die Freiwilligen Feuerwehren in den
Ortsteilen nach Weisung des Ortsbrandmeisters. Der Wehr-
führer wird von den aktiven Angehörigen der Ortsteilfeuer-
wehr grundsätzlich in einer Jahreshauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr (§ 15 Abs. 1) auf die Dauer von fünf
Jahren gewählt. Gewählt werden kann nur, wer der Einsatz-
abteilung der Freiwilligen Feuerwehr angehört und die erfor-
derlichen Fachkenntnisse durch erfolgreichen Besuch der
nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge be-
sitzt.

(8) Der stellvertretende Wehrführer hat den Wehrführer im Ver-
hinderungsfalle zu vertreten. Er wird von den Angehörigen
der Einsatzabteilung grundsätzlich in einer Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen Feuerwehr (§ 15 Abs. 1) auf die
Dauer von fünf Jahren gewählt. Gewählt werden kann nur,
wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr ange-
hört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch erfolgrei-
chen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen
Lehrgänge besitzt. 

(9) Für den Wehrführer und dessen Stellvertreter gilt Abs. 5
Satz 1 entsprechend.

§ 13 - Feuerwehrausschuss
(1) Zur Unterstützung und Beratung des Ortsbrandmeisters und

des Wehrführers bei der Erfüllung ihrer Aufgaben wird für
die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Starkenberg je
ein Feuerwehrausschuss gebildet.

(2) Der Feuerwehrausschuss der Ortsteilfeuerwehren besteht
aus dem Wehrführer als Vorsitzenden, seinem Stellvertreter,
aus 1 bis 2 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Ver-
treter der Alters- und Ehrenabteilung und dem Jugendfeu-
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erwehrwart.
(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters

der Alters- und Ehrenabteilung und des Jugendfeuerwehr-
wartes erfolgt in einer Jahreshauptversammlung auf die
Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind die Angehörigen
der Einsatzabteilung und der Alters- u. Ehrenabteilung. Der
Jugendfeuerwehrwart soll mindestens 18 Jahre alt und in
der Regel nicht älter als 35 Jahre sein. Er muss Angehöriger
der Einsatzabteilung sein und soll den Gruppenführerlehr-
gang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg abgelegt
sowie einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte be-
sucht haben.

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehraus-
schuss ein. Er hat den Feuerwehrausschuss einzuberufen,
wenn dies mehr als die Hälfte seiner Mitglieder schriftlich mit
Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich.
Der Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Ab-
teilungen der Freiwilligen Feuerwehr oder andere Personen
zu Sitzungen einladen.

(5) Der Ortsbrandmeister, sofern er nicht nach Absatz 2 den
Vorsitz führt, und sein Stellvertreter haben das Recht, jeder-
zeit an Sitzungen teilzunehmen. Sitzungstermine sind ihnen
rechtzeitig bekannt zu geben. Über die Sitzungen des Feu-
erwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen. 

§ 14  - Wehrführerausschuss
(1) Die Gemeinde Starkenberg hat mehrere Freiwillige Feuer-

wehren. Deshalb wird ein Wehrführerausschuss gebildet,
der aus dem Ortsbrandmeister, seinem Stellvertreter, den
Wehrführern und deren Stellvertretern besteht und die Auf-
gabe hat, sämtliche Angelegenheiten des Brandschutzes
und der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Starken-
berg zu koordinieren.

(2) Der Ortsbrandmeister beruft die Sitzungen des Wehrführer-
ausschusses ein. Er hat eine Wehrführerausschusssitzung
einzuberufen, wenn dies von mehr als der Hälfte der Mitglie-
der des Ausschusses schriftlich unter Angabe von Gründen
beantragt wird.

§ 15 - Jahreshauptversammlung
(1) Unter dem Vorsitz des Wehrführers findet jährlich eine Jah-

reshauptversammlung der jeweiligen Freiwilligen Ortsteil-
feuerwehr statt.

(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Wehrführer einbe-
rufen. Er hat einen Bericht über das abgelaufene Jahr zu er-
statten.

(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wo-
chen einzuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mit-
glieder der Einsatzabteilung schriftlich unter Angabe von
Gründen verlangt. 

(4) Zeitpunkt, Ort u. Tagesordnung jeder Jahreshauptversamm-
lung sind den Feuerwehrangehörigen, dem Ortsbrandmeis-
ter und dessen Stellvertreter und dem/der Bürgermeister/in
mindestens eine Woche vorher schriftlich bekannt zu geben.

(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die
Angehörigen der Einsatzabteilung. Die Versammlung ist be-
schlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen
der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähig-
keit ist eine zweite Versammlung nach Ablauf einer Woche
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Angehörigen der Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist.
Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit ein-
facher Stimmenmehrheit gefasst. Die Jahreshauptversamm-
lung beschließt auf entsprechenden Antrag im Einzelfall
darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll.

§ 16 - Gemeinsame Hauptversammlung
(1) Unter Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine ge-

meinsame Hauptversammlung aller Freiwilligen Feuerweh-

ren der Gemeinde Starkenberg statt. Bei dieser Versamm-
lung hat der Ortsbrandmeister einen Bericht über das abge-
laufene Jahr zu erstatten.

(2) Die gemeinsame Hauptversammlung wird vom Ortsbrand-
meister einberufen. Sie ist innerhalb von zwei Wochen ein-
zuberufen, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder
der Einsatzabteilungen schriftlich unter Angabe von Grün-
den verlangt.

(3) § 15 Abs. 4 und 5 gilt entsprechend. 

§ 17 - Wahl des Ortsbrandmeisters, des stellvertretenden
Ortsbrandmeisters, des Wehrführers, des stellvertretenden 
Wehrführers, der zu wählenden Mitglieder des Feuerwehr-

ausschusses
(1) Die nach dem ThürBKG und nach dieser Satzung durchzu-

führenden Wahlen werden von einem Wahlleiter geleitet,
den die jeweilige Versammlung bestimmt.

(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl
mindestens eine Woche vorher schriftlich zu verständigen.
Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der Versammlung gilt
§ 15 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend.

(3) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, die Wehrführer, die
stellvertretenden Wehrführer, der Vertreter der Alters- und
Ehrenabteilung für den Feuerwehrausschuss und der Ju-
gendfeuerwehrwart werden einzeln nach Stimmenmehrheit
gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuer-
wehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht
der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte
hat soviel Stimmen, wie sonstige Mitglieder des Feuerwehr-
ausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss
sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten.
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen
(Absatz 3 Satz 1) kann, wenn nur ein Bewerber zur Wahl
steht und die Wahlberechtigten mehrheitlich zustimmen,
durch Handzeichen gewählt werden.

(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen.
Die Niederschrift über die Wahl des Ortsbrandmeisters, sei-
nes Stellvertreters, der Wehrführer und der stellvertretenden
Wehrführer ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem/
der Bürgermeister/in zur Ernennung zum Ehrenbeamten
sowie zur Vorlage an den Gemeinde zu übergeben.

§ 18 - Feuerwehrvereine
Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren können sich zu
privatrechtlichen Feuerwehrvereinen zusammenschließen. Nä-
heres regelt die Vereinssatzung.

§ 19 - Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft. Gleichzeitig tre-

ten die Satzung der Gemeinde Starkenberg über die Frei-
willigen Feuerwehren der Gemeinde Starkenberg vom
13.11.2009 und die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
Großröda der ehemaligen Gemeinde Großröda vom
03.08.1998 außer Kraft.

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -
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Satzung zur Regelung der Aufwandsent-
schädigung für die Ehrenbeamten und 

ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen,
die ständig zu besonderen Dienst-
leistungen herangezogen werden, 
der Freiwilligen Feuerwehren der 

Gemeinde Starkenberg vom 24.01.2013
– Feuerwehraufwandsentschädigungs-

satzung –
Aufgrund des § 19 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 und 2 der Thü-
ringer Kommunalordnung (ThürKO) und des §2 der Thüringer
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntschVO) hat
der Gemeinderat der Gemeinde Starkenberg am 08.01.2013
nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1 - Grundsatz
Die Aufwandsentschädigung wird nur gewährt, wenn die Tätig-
keit ehrenamtlich ausgeführt wurde.

§ 2 - Höhe der Aufwandsentschädigung
(1) Der Ortsbrandmeister erhält eine monatliche Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 50,00 €.
(2) Nimmt der ständige Vertreter des Ortsbrandmeisters einen

Teil der Aufgaben des Vertretenden regelmäßig wahr, so er-
hält er eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von
35,00 €.

(3) Der Wehrführer der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr erhält eine
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 35,00 €.

(4) Nimmt der ständige Vertreter des Wehrführers einen Teil der
Aufgaben des Vertretenden regelmäßig wahr, so erhält er eine
monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 25,00 €.

(5) Nimmt der ständige Vertreter i. S. von Abs. 2 und 4 die
Aufgaben des Vertretenen zeitweise voll wahr, so richtet
sich die Aufwandsvergütung nach § 8 Abs. 2 Sätze und 3
ThürFwEntSchVO.

(6) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den Ge-
rätewart der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr 35,00 €.

(7) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den Ju-
gendwart der jeweiligen Ortsteilfeuerwehr 25,00 €.

§ 3 - Sprachform, In-Kraft-Treten
(1) Die in dieser Satzung verwandten personenbezogenen Be-

zeichnungen gelten für Frauen in der weiblichen, für Männer
in der männlichen Sprachform.

(2) Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft. Gleichzeitig tre-
ten die Satzungen zur Regelung der Aufwandsentschädi-
gung für die Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehr-
angehörigen, die ständig zu besonderen Dienstleistungen
herangezogen werden, der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Starkenberg vom 13.11.2009 und die Satzung zur
Regelung der Aufwandsentschädigung für die Ehrenbeam-
ten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die ständig
zu besonderen Dienstleistungen herangezogen werden, der
Freiwilligen Feuerwehr der ehemaligen Gemeinde Großröda
vom 30.11.2001 außer Kraft.

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel
Bürgermeister - Siegel -

Satzung über den Kostenersatz und die 
Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienst-
leistung der Freiwilligen Feuerwehren 

der Gemeinde Starkenberg vom 24.01.2013
– Feuerwehrkostenersatz- und 

-gebührensatzung –
Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO),
der §§ 48 Abs. 1 und 5 des Thüringer Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes (ThürBKG) sowie der §§ 1, 2 und 12 des Thü-
ringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Starkenberg in seiner Sitzung am 08.01.2013
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Grundsatz
(1) Bei Gefahr im Verzug ist die Feuerwehr über den Notruf oder

direkt anzufordern. Andere Hilfe- und Dienstleistungen sind
beim Bürgermeister der Gemeinde Starkenberg oder dem
Ortsbrandmeister zu beantragen.

(2) Alle Maßnahmen der Feuerwehr zur Abwehr von Brandge-
fahren, anderen Gefahren (Allgemeine Hilfe), im Rahmen
des Katastrophenschutz (§1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und § 9 Abs.
2 ThBKG) und die gegenseitige Hilfe i.S. von § 3 Abs. 3
ThürBKG sind grundsätzlich unentgeltlich.

(3) Kostenersatz und Gebühren für Hilfe- und Dienstleitungen
der Feuerwehr erhebt die Gemeinde Starkenberg nach
Maßgabe der folgenden Vorschriften.

§ 2 - Entgeltliche Leistungen
(1) Kostenersatzpflicht besteht für Ersatzmaßnahmen unter den

Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 ThBKG.
(2) Gebührenpflicht gilt für

a. die nach § 22 ThürBKG einzurichtende Sicherheitswache
sowie

b. alle Leistungen der Feuerwehr, die nicht im Rahmen des
§ 1 Abs. 1 bis 3 und § 9 Abs. 2 ThürBKG erbracht werden
und auf die kein Rechtsanspruch besteht. Das sind ins-
besondere
1. überwiegend im privaten Interesse durchgeführte Leis-

tungen, wie Arbeiten auf der Einsatzstelle nach Besei-
tigung der allgemeinen Gefahr, das Öffnen von Türen,
Fenstern und Aufzügen,

2. die vorübergehende Überlassung von feuerwehrtech-
nischen Geräten zum privaten Gebrauch,

3. die Durchführung von Arbeiten an fremden Geräten,
4. die Erteilung von Unterricht in Kaufhäusern, Kranken-

häusern oder bei sonstigen Institutionen.
(3) Kostenersatz und Gebühren werden auch dann erhoben,

wenn die angeforderten und ausgerückten Mannschaften
mit ihren Fahrzeugen und Geräten wegen zwischenzeit-
licher Beseitigung der Gefahr oder des Schadens oder aus
sonstigen, nicht von der Gemeinde Starkenberg zu vertre-
tenden Gründen nicht mehr tätig werden.

§ 3 - Berechnung des Kostenersatzes und der Gebühren
(1) Für Einsätze, die nicht unter § 3 fallen, werden Kostenersatz

und Gebühren nach den bei den Hilfe- und Dienstleistungen
entstehenden Personal- und Sachkosten bemessen.

(2) Maßgebend für die Personalkosten sind die Zahl und die
Einsatzdauer der im notwendigen Umfang eingesetzten Per-
sonen. Als Einsatzdauer gilt die Zeit vom Verlassen des Ge-
rätehauses, in dem die erforderlichen Geräte stationiert sind,
bis zur Rückkehr dorthin. Geht der Einsatz nicht vom Gerä-
tehaus aus oder endet er nicht dort, so wird die Einsatzzeit
so berechnet, als wäre unter Zugrundelegung normaler Ver-
hältnisse der Einsatz von dort ausgegangen; dies gilt auch,
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wenn die Rückkehr zum Gerätehaus sich außergewöhnlich
verzögert. Die Einsatzzeit wird auf volle halbe Stunden auf-
gerundet. Sie ist vom Einsatzleiter oder dessen Beauftrag-
ten festzustellen. 

(3) Maßgebend für die Sachkosten ist die Benutzungsdauer der
verwendeten Geräte. Als Benutzungsdauer gilt die Einsatz-
dauer i. S. von Abs. 2.

(4) Die Höhe des Kostenersatzes richtet sich nach den Pau-
schalsätzen der Anlage 1 (Pflichtleistungen), die der Gebüh-
ren nach den Pauschalsätzen der Anlage 2 (freiwillige Leis-
tungen). Für den Ersatz von Kosten und die Erhebung von
Gebühren, die nicht in den Anlagen 1 und 2 enthalten sind,
werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare
Leistungen festgelegten Sätze erhoben.

(5) Mit den nach dem Sachkostentarif der Anlage 1 erhobenen
Pauschalsätzen sind alle durch den Betrieb der Geräte und
sonstigen Ausrüstungsgegenstände entstehenden Kosten,
insbesondere Kraftstoffverbrauch, Instandhaltung und Rei-
nigung abgegolten. Zusätzlich sind zu zahlen: 
a) die Selbstkosten der Gemeinde Starkenberg für ver-

brauchtes Material, wie z.B. Schaummittel, Löschpulver,
Kohlensäure und Ölbindemittel, zuzüglich eines Gemein-
kostenzuschlages von 10 v. H.;

b) die Reparatur- oder Ersatzbeschaffungskosten für die bei
den Hilfe- und Dienstleistungen beschädigten oder un-
brauchbar gewordenen Geräte u. sonstigen Ausrüstungs-
gegenstände, sofern die Beschädigungen oder die Un-
brauchbarkeit nicht auf Verschleiß oder grobe Fahrläs-
sigkeit der Feuerwehrangehörigen zurückzuführen sind;

c) die Ersatzbeschaffungskosten für bei der Ausleihe abhan-
den gekommene Geräte.

§ 4 - Schuldner
(1) Kostenschuldner sind die in § 48 Abs. 1. Nr. 1 bis 6 ThBKG

genannten Personen und Unternehmen.
(2) Gebührenschuldner sind die in § 21 Absatz 2 ThBKG ge-

nannten Personen bzw. die Veranstalter i.S.d. § 22 Absatz
1 ThürBKG. Im Übrigen ist Gebührenschuldner, wer als Be-
nutzer der Hilfe- oder Dienstleistung der Feuerwehr in An-
spruch nimmt oder anfordert. Wird die Feuerwehr im Inte-
resse eines Mieters oder Pächters genommen, so haften
diese für die Gebührenschuld nur, wenn die Inanspruch-
nahme ihrem wirklichen oder mutmaßlichen Willen ent-
spricht.

(3) Mehrere Kosten- und Gebührenschuldner haften als Ge-
samtschuldner.

§ 5 - Entstehung des Anspruchs und Fälligkeit
(1) Der Anspruch entsteht

a) für den Kostenersatz i.S.d. § 48 Abs. 1Nr. 1 bis 6
ThürBKG und den Gebühren nach § 22 ThürBKG mit
Abschluss der erbrachten Hilfe- und Dienstleistung;

b) für Gebühren für eine Maßnahme außerhalb der Gefah-
renabwehr mit der Anforderung der Hilfe- oder Dienstleis-
tung;

c) für ausgeliehene Geräte mit der Überlassung.
(2) Die Kostenersatz-/Gebührenschuld ist innerhalb von zwei

Wochen nach Bekanntgabe des Bescheides fällig.
(3) Die Gemeinde Starkenberg ist berechtigt, vor Durchführung

von gebührenpflichtigen Maßnahmen außerhalb der Gefah-
renabwehr angemessene Vorauszahlungen zu fordern.

§ 6 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft. Gleichzeitig treten
die Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung
für Hilfe- und Dienstleistung der Feuerwehr Starkenberg der Ge-
meinde Starkenberg vom 05.01.2010 und die Satzung über den 
Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienst-

leistung der Feuerwehr Großröda der ehemaligen Gemeinde
Großröda vom 30.11.2001 außer Kraft.

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel - Bürgermeister            - Siegel -

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die 
Erhebung einer Steuer auf Spielapparate
und auf das Spielen um Geld oder Sach-

werte im Gebiet der Gemeinde Starkenberg
vom 24.01.2013

– Aufhebungssatzung Spielapparatesteuer –
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 21 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (ThürKO) sowie der §§ 1, 2 und 5 des Thü-
ringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) hat der Gemein-
derat der Gemeinde Starkenberg in der Sitzung vom 08.01.2013
die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Aufhebung
Die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate
und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Ge-
meinde Starkenberg in ihrer Fassung vom 11.11.2009 wird auf-
gehoben. 

§ 2 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft.

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel - Bürgermeister            - Siegel -

Satzung zur Aufhebung der Satzung zum
Schutz des Baumbestandes der 

Gemeinde Großröda vom 24.01.2013
Der Gemeinderat der Gemeinde Starkenberg hat aufgrund des
§ 17 Absatz 4 des Thüringer Naturschutzgesetzes - ThürNatG
- in Verbindung mit § 17 Absatz 1 Nr. 1 bis 6 des Thüringer Na-
turschutzgesetzes sowie den §§ 2, 19, 21 der Thüringer Kom-
munalordnung - ThürKO - in der jeweils gültigen Fassung in
seiner Sitzung am 08.01.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Aufhebung
Die Satzung zum Schutz des Baumbestandes der ehemaligen
Gemeinde Großröda vom 03.08.1998 wird aufgehoben.

§ 2 - Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 03.03.2013 in Kraft. 

Starkenberg, den 24.01.2013

Schlegel - Bürgermeister            - Siegel -
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